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Newsletter 7 | DEGAG Deutsche Grundbesitz Holding AG  

 

Forderungsanmeldungen bestritten / derzeit kein Handlungsbedarf 

 

Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

wir möchten heute über weitere wichtige Informationen in Sachen DEGAG 

informieren.  

 

Im Newsletter 5 hatten wir dazu aufgerufen, Forderungen im Rang des § 38 InsO, 

also als reguläre und nicht nachrangige Forderung, anzumelden. Der Insolvenz-

verwalter hat die Forderungsanmeldungen nun wie erwartet bestritten. Eine 

bestrittene Forderung nimmt nicht an der Quotenverteilung teil. Zur Feststellung der 

Forderung müsste als letztes Mittel eine Forderungsfeststellungsklage erhoben 

werden.  

 

Derzeit besteht jedoch aus Sicht unserer Rechtsanwälte noch kein Handlungsbedarf, 

da die Feststellungsklage notfalls noch bis zum Ende des Insolvenzverfahrens 

eingereicht werden kann. Zudem wäre die jetzige Klageerhebung nicht sinnvoll, da 

nicht absehbar ist, dass der Insolvenzverwalter überhaupt eine nennenswerte 

Insolvenzmasse generieren kann. In diesem Fall würde auch auf die nicht 

nachrangigen Forderungen nur eine geringe Insolvenzquote entfallen. Sobald 

absehbar ist, dass eine relevante Insolvenzmasse vorhanden ist, werden wir via 

Newsletter berichten und eine konkrete Handlungsempfehlung unserer Rechts-

anwälte geben.  

 

Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass der Insolvenzverwalter zeitnah von den 

Anlegern bereits gezahlte Ausschüttungen aus den Vorjahren zurückfordern wird. Ob 

dies rechtlich möglich ist oder die Anleger sich dagegen wehren sollten, können wir 

erst prüfen, wenn die Beträge konkret zurückgefordert werden. Sobald dies der Fall 

ist, werden wir ebenfalls darüber via Newsletter berichten.  

 

 

Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern gerne per Mail unter info@sdk.org 

oder telefonisch unter 089/20208460 zur Verfügung.  

 

München, den 04.12.2025 

SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 
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